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Amtlicher Teil: 
 
Öffentliche Bekanntmachung Bezirksregierung Düs-
seldorf, Flurbereinigungsbehörde, - Dezernat 33 -, 
Beschleunigte Zusammenlegung Vorst-Mühlenbruch,  
Az.: 33 – 16 06 8 
 

Ausführungsanordnung 
In der beschleunigten Zusammenlegung Vorst-
Mühlenbruch wird hiermit gem. § 61 Flurbereinigungsge-
setz (FlurbG) die Ausführung des Zusammenlegungspla-
nes Vorst-Mühlenbruch mit den folgenden Wirkungen 
angeordnet: 
Mit dem 31.12.2014 tritt der im Zusammenlegungsplan 
Vorst-Mühlenbruch (Stand Nachtrag 1) vorgesehene neue 
Rechtszustand an die Stelle des bisherigen; das heißt, die 
im Zusammenlegungsplan Vorst-Mühlenbruch enthaltene 
Neuordnung des Eigentums und der sonstigen privatrecht-
lichen und öffentlich-rechtlichen Verhältnisse tritt in Kraft 
(§ 61 Satz 2 FlurbG). 
1. Mit dem gleichen Zeitpunkt treten die Landabfin-

dungen hinsichtlich der Rechte an den alten 
Grundstücken und der diese Grundstücke betref-
fenden Rechtsverhältnisse, die nicht aufgehoben 
werden, an die Stelle der alten Grundstücke. Die 
örtlich gebundenen öffentlichen Lasten, die auf den 
alten Grundstücken ruhen, gehen auf die in deren 
örtlicher Lage ausgewiesenen neuen Grundstücke 
über (§ 68 Abs. 1 FlurbG). 

2. Die Einweisung in den Besitz, die Verwaltung und 
Nutzung der im Zusammenlegungsplan Vorst-
Mühlenbruch (Stand Nachtrag 1) ausgewiesenen 
neuen Grundstücke erfolgte durch vorläufige Be-
sitzeinweisung vom 04.07.2011 und deren Ergän-
zungsanordnung vom 08.07.2013. Weitere Rege-
lungen sind nicht erforderlich. 

3. Innerhalb einer Frist von 3 Monaten, vom ersten 
Tag der öffentlichen Bekanntmachung dieses Ver-
waltungsaktes an gerechnet, können gem. § 71 
FlurbG i.V.m. § 62 Abs. 1 FlurbG mangels einer 
Einigung zwischen den Vertragspartnern bei der 
Flurbereinigungsbehörde folgende Festsetzungen 
beantragt werden: 
a) Angemessene Verzinsung einer eventuell 

vom Eigentümer zu leistenden Ausgleichs-
zahlung für eine dem Nießbrauch unterlie-
gende Mehrzuteilung von Land durch den 
Nießbraucher (§ 69 Satz 2 FlurbG); 

b) Erhöhung oder Minderung des Pachtzinses 
oder anderweitiger Ausgleich infolge eines 
eventuellen Wertunterschiedes zwischen 
dem alten und neuen Pachtbesitz (§ 70 Abs. 
1 FlurbG); 

c) Auflösung des Pachtverhältnisses infolge 
wesentlicher Erschwernisse der Bewirtschaf-
tung des neuen Pachtbesitzes (§ 70 Abs. 2 
FlurbG). 

Dabei können die Anträge zu a) und b) von beiden 
Vertragspartnern gestellt werden, der Antrag zu c) 
nur vom Pächter. 

Es wird darauf hingewiesen, dass mit der Unanfechtbarkeit 
des Zusammenlegungsplanes Vorst-Mühlenbruch (Stand 
Nachtrag 1) die Veränderungssperren der §§  34 und 85 
Nr. 5 FlurbG enden. 

Gründe 
Der Erlass der Ausführungsanordnung ist zulässig und 
begründet. Gemäß § 61 Satz 1 FlurbG ordnet die Flurbe-
reinigungsbehörde die Ausführung des Zusammenle-
gungsplanes an, wenn dieser unanfechtbar geworden ist. 
Der Zusammenlegungsplan Vorst-Mühlenbruch ist unan-
fechtbar geworden. 
Ein Aufschieben der Ausführung des Zusammenlegungs-
planes widerspricht dem Gebot der zügigen Abwicklung 
des Verfahrens und verlängert den unerwünschten Zustand 
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der Nichtübereinstimmung der tatsächlichen und rechtli-
chen Verhältnisse. Die Teilnehmer üben bereits Besitz und  
Nutzung an den neuen Grundstücken aus. Dagegen haben 
sie bislang keine rechtliche Verfügungsmöglichkeit über 
die neuen Grundstücke. 
Die Ausführungsanordnung führt den im Zusammenle-
gungsplan vorgesehenen neuen Rechtszustand herbei, 
verschafft den Verfahrensteilnehmern die volle rechtliche 
Verfügungsmöglichkeit über ihre Abfindungsgrundstücke 
und ist die Voraussetzung für die Berichtigung der öffent-
lichen Bücher. 
 
Der Erlass der Ausführungsanordnung gem. § 61 FlurbG 
liegt somit im öffentlichen Interesse und im Interesse der 
Beteiligten. 

Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen die Anordnung der Ausführung des Zusammenle-
gungsplanes Vorst-Mühlenbruch kann innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe (öffentliche Bekanntmachung) 
Widerspruch erhoben werden.  
Der Widerspruch ist bei der Bezirksregierung Düsseldorf, 
Dezernat 33, Dienstgebäude Mönchengladbach, Croonsal-
lee 36-40, 41061 Mönchengladbach schriftlich oder zur 
Niederschrift zu erheben.  
Die Bezirksregierung Düsseldorf hat die Möglichkeit zur 
elektronischen Kommunikation eröffnet. Ein in elektroni-
scher Form eingelegter Widerspruch muss mit einer quali-
fizierten elektronischen Signatur im Sinne des Signaturge-
setzes versehen sein. 
Hinweise zur Widerspruchserhebung in elektronischer 
Form und zum elektronischen Rechtsverkehr finden Sie auf 
der Homepage der Bezirksregierung Düsseldorf 
(www.brd.nrw.de) unter der Rubrik „Wir über uns - Bei-
träge – 10.01.2013: Elektronisches Gerichts- und Verwal-
tungspostfach oder den entsprechenden Link im Kontakt-
formular. Bei der Verwendung der elektronischen Form 
sind besondere technische Rahmenbedingungen zu beach-
ten. Die besonderen technischen Voraussetzungen finden 
Sie unter www.egvp.de. 

Anordnung der sofortigen Vollziehung 
Gem. § 80 Abs. 2 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung 
(VwGO) wird die sofortige Vollziehung dieses Verwal-
tungsaktes angeordnet mit der Folge, dass Rechtsbehelfe 
gegen ihn keine aufschiebende Wirkung haben. 

Gründe 
Nach der vorgenannten Vorschrift kann die sofortige Voll-
ziehung angeordnet werden, wenn sie im öffentlichen 
Interesse oder im überwiegenden Interesse der Beteiligten 
liegt. 
Die Voraussetzungen hierfür sind in dem beschleunigten 
Zusammenlegungsverfahren Vorst-Mühlenbruch gegeben. 
Das Interesse des überwiegenden Teils der Verfahrensbe-
teiligten an der rechtlichen Ausführung des Zusammenle-
gungsplanes Vorst-Mühlenbruch überwiegt deutlich das 
Interesse einzelner Widerspruchsführer an der aufschie-
benden Wirkung der eingelegten Rechtsbehelfe.  
Die durch die Ausführungsanordnung ausgelösten inein-
ander greifenden Eigentumsveränderungen müssen gleich-
zeitig wirksam werden. Dies wäre nicht möglich, wenn 
Widersprüche einzelner Teilnehmer aufschiebende Wir-
kung hätten. 
Im Übrigen sind durch die gesetzlichen Bestimmungen des 
§ 79 Abs. 2 FlurbG  die rechtlichen Belange der Wider-
spruchsführer hinreichend gewahrt.  

Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen die Anordnung der sofortigen Vollziehung kann die 
Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung gemäß § 
80 Abs. 5 VwGO beantragt werden bei dem Oberverwal-
tungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen, Aegidii-
kirchplatz 5, 48143 Münster. 
 
Im Auftrag                          
(LS) 
gez. Merten 
 
 
Bezirksregierung Düsseldorf 
Flurbereinigungsbehörde 
- Dezernat 33 - 
Mönchengladbach, 03.11.2014 
Dienstgebäude: 
41061 Mönchengladbach 
Croonsallee 36-40 
Tel.: 0211 / 475-9803 
Fax: 0211 / 475-9792 
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Wichtiger Hinweis für Abonnenten: Das Amtsblatt kann als 
kostenlose Newsletter bestellt werden. Dafür auf die städti-
sche Internetseite www.toenisvorst.de gehen. Unter dem 
Punkt Aktuelles (in der oberen Menüleiste), die Seite News-
letter (Menüspalte links) anklicken. Hier trägt man dann seine 
eMailadresse ein und wählt die gewünschten Meldungen aus.  
Zudem liegt das Amtsblatt für Selbstabholer kostenlos zur 
Mitnahme in den Verwaltungsgebäuden aus (Auslegestellen 
siehe rechte Spalte). Darüber hinaus kann das Amtsblatt per 
Post nach Hause geschickt werden. Die Kostenpauschale für 
das Jahresabonnement liegt bei 38,50 Euro pro Jahr. 
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